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20. Gesetz vom 15. Dezember 2005, mit dem die Grundsicherung in Tirol geregelt wird (Tiroler Grundsicherungs-
gesetz – TGSG)

21. Gesetz vom 15. Dezember 2005, mit dem dasTiroler Grundversorgungsgesetz erlassen wird

Der Landtag hat beschlossen:

I .  A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeines

(1) Die Grundsicherung ist die öffentliche Hilfe zur
Führung eines menschenwürdigen Lebens.

(2) Die Grundsicherung ist nach diesem Gesetz Per-
sonen zu gewähren, die sich in einer Notlage befinden.

(3) In einer Notlage im Sinn dieses Gesetzes befin-
det sich, wer

a) den Lebensunterhalt für sich nicht oder nicht in
ausreichendem Ausmaß aus eigenen Kräften und Mitteln
beschaffen kann und ihn auch nicht von Dritten erhält
oder

b) außergewöhnliche Schwierigkeiten in seinen per-
sönlichen, familiären oder sozialen Verhältnissen – im
Folgenden besondere Lebenslage genannt – nicht oder
nicht in ausreichendem Ausmaß selbst oder mit Hilfe
Dritter bewältigen kann.

(4) Bei der Beurteilung der Notlage im Sinn des Abs. 3
sind Hilfeleistungen, die nach anderen landesrechtli-
chen oder bundesrechtlichen Vorschriften in Anspruch
genommen werden können, zu berücksichtigen. 

§ 2
Grundsätze für die 

Gewährung der Grundsicherung

(1) Die Grundsicherung ist auf Antrag oder, wenn
den für die Gewährung der Grundsicherung zuständi-
gen Organen Umstände bekannt werden, die eine Hilfe-
leistung erfordern, auch von Amts wegen zu gewähren.

(2) Die Grundsicherung ist auch bei drohender Not-
lage zu gewähren, wenn der Eintritt der Notlage dadurch
abgewendet werden kann. 

(3) Die Grundsicherung ist überdies auch nach der
Beseitigung der Notlage zu gewähren, wenn dies erfor-
derlich ist, um die Wirksamkeit der zuvor geleisteten
Grundsicherung bestmöglich zu sichern. 

(4) Bei der Gewährung der Grundsicherung ist da-
rauf Bedacht zu nehmen, dass bei möglichst geringer
Einflussnahme auf die Lebensverhältnisse des Hilfe-
suchenden und seiner Familienangehörigen sowie bei
möglichst sparsamem, wirtschaftlichem und zweckmä-
ßigem Aufwand der Hilfesuchende zur Selbsthilfe be-
fähigt wird und eine gründliche und dauerhafte Beseiti-
gung der Notlage zu erwarten ist. 

(5) Die Gewährung der Grundsicherung hat die Be-
reitschaft des Hilfesuchenden, nach seinen Möglichkei-
ten in angemessener und zumutbarer Weise zur Abwen-
dung, Bewältigung oder Beseitigung der Notlage beizu-
tragen, zur Voraussetzung.

Als ein solcher Beitrag gelten insbesondere:
a) der Einsatz der eigenen Kräfte (§ 3 Abs. 3),
b) der Einsatz der eigenen Mittel (§ 3 Abs. 4),
c) die Bereitschaft zur Annahme angemessener fach-

licher Beratung und Betreuung und
d) außer im Fall der Aussichtslosigkeit oder der Un-

zumutbarkeit für den Hilfesuchenden die Durchsetzung
von Ansprüchen gegen Dritte, bei deren Leistung Grund-
sicherung nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß zu
gewähren wäre, soweit dies dem Hilfesuchenden ohne
unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist.

(6) Ansprüche auf Leistungen der Grundsicherung
dürfen weder gepfändet noch verpfändet werden.
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(7) Auf Leistungen der Grundsicherung, die das Land
Tirol, die Gemeinden und der Grundsicherungsfonds als
Träger von Privatrechten zu erbringen haben, besteht
kein Rechtsanspruch.

§ 3
Formen und Ausmaß 
der Grundsicherung

(1) Die Grundsicherung wird in Form von Geldleis-
tungen oder Sachleistungen gewährt.

(2) Das Ausmaß der Grundsicherung ist im Einzel-
fall unter Berücksichtigung eines zumutbaren Einsatzes
der eigenen Kräfte und Mittel nach Maßgabe der Abs. 3
und 4 zu bestimmen.

(3) Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Einsat-
zes der eigenen Kräfte ist auf die persönlichen Verhält-
nisse des Hilfesuchenden, insbesondere auf den Gesund-
heitszustand, das Lebensalter, die berufliche Eignung
und Vorbildung sowie auf die geordnete Pflege und Er-
ziehung der Kinder, die Führung eines Haushaltes und
die Pflege von Angehörigen Bedacht zu nehmen.

(4) Vor der Gewährung der Grundsicherung hat der
Hilfesuchende seine eigenen Mittel, zu denen sein ge-
samtes Einkommen und Vermögen gehören, einzuset-
zen. Ist dem Hilfesuchenden die Verwertung von Ver-
mögen vorerst nicht zumutbar, weil dies mit dem Zweck
der Grundsicherung unvereinbar wäre oder für den
Hilfesuchenden oder seine Familienangehörigen eine
besondere Härte bedeuten würde, so ist die Grundsiche-
rung nur zu gewähren, wenn sich der Hilfesuchende
zum Ersatz der für ihn aufgewendeten Kosten nach der
Beseitigung der Notlage verpflichtet und dafür eine
Sicherstellung anbietet.

(5) Führt ein Hilfesuchender seine Notlage vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbei oder geht er trotz Beleh-
rung und Ermahnung mit den eigenen oder den ihm zur
Verfügung gestellten Mitteln nicht sparsam um, so ist
die Grundsicherung unter Berücksichtigung der hierfür
maßgeblichen Gründe auf das unerlässliche Mindest-
maß einzuschränken.

(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere
Bestimmungen über Arten, Formen und Ausmaß der
Grundsicherung zu erlassen. Hierbei sind unter Berück-
sichtigung der Lebenshaltungskosten in Tirol für die
Bemessung des Lebensunterhaltes Richtsätze festzu-
setzen. Weiters hat die Landesregierung durch Verord-
nung näher zu bestimmen, inwieweit das Einkommen
und das Vermögen des Hilfesuchenden unter Bedacht-
nahme auf den Zweck der Grundsicherung sowie darauf,
dass für den Hilfesuchenden und seine Familienange-

hörigen keine besondere Härte entsteht, für die Bemes-
sung des Ausmaßes der Grundsicherung sowie für den
Ersatz der für ihn aufgewendeten Kosten nicht zu be-
rücksichtigen sind.

§ 4
Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Grundsicherung wird österreichischen Staatsbür-
gern gewährt, die sich in Tirol aufhalten.

(2) Österreichischen Staatsbürgern sind folgende Per-
sonen gleichgestellt, sofern sie sich nach den fremden-
rechtlichen Vorschriften rechtmäßig in Tirol aufhalten:

a) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Ver-
tragsparteien des EWR-Abkommens und der Schweiz
sowie ihre Angehörigen, das sind ihre Ehegatten, ihre
Verwandten in absteigender Linie bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres und, sofern sie ihnen Unterhalt ge-
währen, darüber hinaus, sowie ihre Verwandten und die
Verwandten ihrer Ehegatten in aufsteigender Linie, so-
fern sie ihnen Unterhalt gewähren,

b) Fremde, soweit sie aufgrund von anderen Staats-
verträgen österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt
sind,

c) Fremde, die Angehörige im Sinn der lit. a von öster-
reichischen Staatsbürgern sind,

d) Fremde, wenn mit ihrem Heimatstaat aufgrund
tatsächlicher Übung Gegenseitigkeit besteht, insoweit
sie dadurch nicht besser gestellt sind als österreichische
Staatsbürger im betreffenden Staat,

e) Fremde, die nach § 2 Abs. 1 des Asylgesetzes,
BGBl. Nr. 126/1968, als Flüchtlinge anerkannt wurden
und zum unbefristeten Aufenthalt in Österreich berech-
tigt sind, Fremde, denen nach dem Asylgesetz 1991,
BGBl. Nr. 8/1992, in der Fassung des Gesetzes BGBl.
Nr. 838/1992 bzw. nach dem Asylgesetz 1997, BGBl. I
Nr. 76, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 101/2003, Asyl gewährt wurde, sowie Fremde,
denen nach dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, der
Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, und

f) Fremde, deren Aufenthalt nach § 55 des Fremden-
polizeigesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100, verfestigt ist; im
Fall der Aufenthaltsverfestigung von Fremden nach § 55
Abs. 1 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 jedoch nur so
lange, als ihr Bemühen, die Mittel zu ihrem Unterhalt
durch den Einsatz eigener Kräfte zu sichern, nicht aus-
sichtslos scheint.

(3) Fremden, die nicht nach Abs. 2 österreichischen
Staatsbürgern gleichgestellt sind und die sich in Tirol
aufhalten, können, sofern auf sie nicht das Tiroler
Grundversorgungsgesetz, LGBl. Nr. 21/2006, anzu-
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wenden ist, vom Land Tirol als Träger von Privatrech-
ten die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes (§ 6 Abs. 1), der Krankenhilfe (§ 7 Abs. 1 lit. a), der
Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen (§ 7
Abs. 1 lit. b) und der Übernahme der Bestattungskosten
(§ 8) gewährt werden, wenn es aufgrund ihrer persön-
lichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse zur
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist.

I I .  A b s c h n i t t
Arten der Grundsicherung

§ 5
Arten der Grundsicherung

Die Grundsicherung umfasst:
a) die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
b) die Hilfe in besonderen Lebenslagen,
c) die Übernahme der Bestattungskosten und
d) die Hilfe zur Arbeit.

§ 6
Lebensunterhalt

(1) Der Lebensunterhalt umfasst den Aufwand für
die allgemeinen Grundbedürfnisse, wie Unterkunft,
Nahrung, Bekleidung, Körperpflege und Hausrat, sowie
den Aufwand für die besonderen persönlichen Bedürf-
nisse. Zu den besonderen persönlichen Bedürfnissen ge-
hört auch die Pflege der Beziehungen zum sozialen Um-
feld und die Teilnahme am kulturellen Leben in ange-
messenem Ausmaß.

(2) Bei der Unterkunft besteht die Grundsicherung
in der Übernahme der Miet-, Betriebs- und Heizkosten,
sofern sie den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit entsprechen, mit folgender Maßgabe:

a) die Miet- und Betriebskosten sind bei einem Ein-
personenhaushalt bis zu einer Nutzfläche von höchstens
40 m² und bei einem Zweipersonenhaushalt bis zu einer
Nutzfläche von höchstens 60 m² zu übernehmen; bei
mehr als zwei Personen in einem Haushalt erhöht sich
die Höchstnutzfläche für jede weitere Person um je-
weils 10 m², höchstens jedoch bis zu einer Nutzfläche
von insgesamt 110 m²,

b) bei größeren Nutzflächen als jenen nach lit. a sind
die Miet- und Betriebskosten zu übernehmen, wenn
diese nicht höher sind als jene, die für eine Höchst-
nutzfläche nach lit. a, die der Haushaltsgröße des Hilfe-
suchenden entsprechen würde, zu übernehmen wären,

c) in besonders begründeten Fällen können zur Ver-
meidung einer besonderen Härte die Miet- und Be-
triebskosten von Unterkünften mit größeren Nutzflä-

chen als jenen nach lit. a unabhängig von der weiteren
Voraussetzung nach lit. b übernommen werden, sofern
sie den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit entsprechen.

(3) Als Nutzfläche einer Unterkunft gilt die Gesamt-
bodenfläche der Wohnung abzüglich der Wandstärken.
Auf das Höchstausmaß sind auch Küchen, Garderoben,
Bäder und sonstige Anlagen, Vorzimmer, Dielen und
Nischen anzurechnen. Stiegenhäuser, Treppen, offene
Balkone und Terrassen sowie Keller und Dachboden-
räume, die nicht Wohnzwecken dienen, sind bei der Be-
rechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen.

(4) Über die Gewährung der Hilfe zur Sicherung des
Lebensunterhaltes mit Ausnahme der Hilfe nach Abs. 2
lit. c ist im Verwaltungsweg zu entscheiden, soweit im
§ 4 Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist. Die Gewährung
der Hilfe nach Abs. 2 lit. c obliegt dem Land Tirol als
Träger von Privatrechten.

§ 7
Hilfe in besonderen Lebenslagen

(1) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst
Maßnahmen zur Beseitigung der im § 1 Abs. 3 lit. b
genannten außergewöhnlichen Schwierigkeiten. Hierzu
gehören insbesondere:

a) die Krankenhilfe,
b) die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerin-

nen,
c) die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung,
d) die Hilfe für pflegebedürftige Personen,
e) die vorbeugende Gesundheitshilfe,
f) die Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher

Notstände,
g) die Hilfe für alte Personen,
h) die Familienhilfe,
i) die Erstellung eines Hilfeplans und
j) die persönliche Hilfe.
(2) Die Krankenhilfe umfasst Maßnahmen zur Fest-

stellung und Heilung von Krankheiten einschließlich
der Zahnbehandlung und des Zahnersatzes.

(3) Die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerin-
nen umfasst alle mit der Schwangerschaft und der Ent-
bindung im Zusammenhang stehenden medizinischen,
sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen.

(4) Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung
umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um einem
Minderjährigen die nach seiner Persönlichkeit erforder-
liche Erziehung und Berufsausbildung zu sichern und
seine Eingliederung in das Erwerbsleben zu ermög-
lichen.
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(5) Die Hilfe für pflegebedürftige Personen umfasst
Maßnahmen, die aufgrund der Pflegebedürftigkeit des
Hilfesuchenden notwendig sind. Als pflegebedürftig ist
anzusehen, wer infolge einer Krankheit oder eines Ge-
brechens der Betreuung und Hilfe bedarf.

(6) Die vorbeugende Gesundheitshilfe umfasst Maß-
nahmen zur Abwehr einer Erkrankung oder eines sons-
tigen Gesundheitsschadens.

(7) Die Hilfe für alte Personen umfasst Maßnahmen
zur Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten.

(8) Die Familienhilfe umfasst Maßnahmen, die der
Weiterführung des Haushaltes, der Erhaltung eines ge-
ordneten Familienlebens und der sozialen Eingliede-
rung von Familien dienen.

(9) Ein Hilfeplan kann erstellt werden, wenn
a) im Fall der Hilfsbedürftigkeit nicht nur Geldleis-

tungen gewährt werden,
b) die Grundsicherung bereits über einen längeren

Zeitraum gewährt wurde und
c) ein Zusammenwirken des Landes Tirol mit ande-

ren Hilfesystemen erforderlich ist, um dem Hilfsbedürf-
tigen ein von der Grundsicherung weitestgehend unab-
hängiges Leben zu ermöglichen. Ein Hilfeplan kann ins-
besondere Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen,
Zahlungs-, Entwicklungs-, Behandlungs- und Thera-
piepläne umfassen. Zur Umsetzung eines Hilfeplans
kann mit dem Hilfsbedürftigen eine Betreuungsverein-
barung über Art, Ort, Zeit und andere Rahmenbedin-
gungen der Hilfeleistung, über die Mitwirkung des
Hilfsbedürftigen sowie über die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Land Tirol und anderen Hilfesystemen ab-
geschlossen werden.

(10) Die persönliche Hilfe kann durch Betreuung,
Anleitung und Beratung zur Bewältigung einer Notlage
im Sinn des § 1 Abs. 3 lit. b gewährt werden.

(11) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen kann un-
abhängig von der Hilfe zur Sicherung des Lebensunter-
haltes gewährt werden.

(12) Über die Gewährung der Krankenhilfe, der Hilfe
für werdende Mütter und Wöchnerinnen und der Hilfe
zur Erziehung und Erwerbsbefähigung ist im Verwal-
tungsweg zu entscheiden, soweit im § 4 Abs. 3 nichts
anderes bestimmt ist. Die Gewährung der Hilfe für
pflegebedürftige Personen, der vorbeugenden Gesund-
heitshilfe und der persönlichen Hilfe sowie die Erstel-
lung eines Hilfeplans obliegen dem Land Tirol als Trä-
ger von Privatrechten. Die Gewährung der Hilfe zur
Überbrückung außergewöhnlicher Notstände obliegt
dem Grundsicherungsfonds (§ 31).

(13) Darüber hinaus kann das Land Tirol als Träger
von Privatrechten Hilfe in besonderen Lebenslagen in
Form von Sachleistungen, Darlehen oder einmaligen,
nicht rückzahlungspflichtigen Beihilfen in all jenen Fäl-
len im Ausmaß von höchstens 20 v. H. des Richtsatzes
für Alleinstehende je Monat oder bei einmaligen Unter-
stützungen von höchstens 240 v. H. des Richtsatzes für
Alleinstehende pro Jahr gewähren, wenn der besondere
Bedarf durch eine im Verwaltungsweg zu gewährende
Leistung nicht ausreichend abgedeckt werden kann und
die Gewährung der Hilfe aufgrund der Besonderheiten
des Einzelfalls erforderlich ist.

(14) Die Gewährung der Hilfe für alte Personen und
der Familienhilfe obliegt den Gemeinden als Träger von
Privatrechten.

§ 8
Bestattungskosten

(1) Die Kosten einer einfachen Bestattung oder die
Kosten einer Überführung in das Ausland bis zur Höhe
der Kosten einer einfachen Bestattung sind zu über-
nehmen, soweit sie nicht aus dem Vermögen des Ver-
storbenen gedeckt werden können oder von Dritten ge-
tragen werden.

(2) Über die Übernahme der im Abs. 1 genannten
Kosten ist im Verwaltungsweg zu entscheiden, soweit
im § 4 Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist.

§ 9
Hilfe zur Arbeit

(1) Die Hilfe zur Arbeit soll Empfänger von Grund-
sicherung bei der Erlangung eines sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses unterstützen,
wenn und soweit dies von dritter Seite nicht möglich ist.

(2) Die Hilfe zur Arbeit darf nur jenen Empfängern
von Grundsicherung gewährt werden, die seit mehr als
sechs Monaten eine Leistung der Grundsicherung be-
ziehen und die arbeitsfähig, arbeitswillig und seit mehr
als zwölf Monaten arbeitslos sind.

(3) Die Hilfe zur Arbeit umfasst:
a) für den Arbeitgeber: die Gewährung von Zu-

schüssen in der Höhe von 20 v. H. der Lohnkosten ein-
schließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung, begrenzt jedoch mit der Höhe des Richtsatzes für
Alleinstehende, für die Dauer von zwölf Monaten;

b) für den Empfänger der Grundsicherung:
1. ab einem Nettoeinkommen in der Höhe des Richt-

satzes für Alleinstehende im Monat in den ersten sechs
Monaten die Gewährung eines bei der Beurteilung der
Notlage nicht zu berücksichtigenden Betrages (Freibe-
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trages) in der Höhe von 50 v. H., in den darauf folgen-
den sechs Monaten in der Höhe von 40 v. H. und in
den darauf folgenden zwölf Monaten in der Höhe von
30 v. H. des Richtsatzes für Alleinstehende,

2. mit einem Nettoeinkommen unter dem Richtsatz
für Alleinstehende im Monat die Gewährung eines Frei-
betrages in sinngemäßer Anwendung der Z. 1 mit der
Maßgabe, dass für dessen Berechnung das monatliche
Nettoeinkommen als Grundlage heranzuziehen ist, und

3. in besonders begründeten Fällen einen Zuschuss
für notwendige, mit der Arbeitsaufnahme im Zusam-
menhang stehende Aufwendungen.

(4) In besonders begründeten Fällen können die
Höhe der Zuschüsse und die Dauer ihrer Gewährung
nach Abs. 3 lit. a sowie die Höhe der Freibeträge und
die Dauer ihrer Gewährung nach Abs. 3 lit. b Z. 1 und 2
überschritten werden. Unter den gleichen Vorausset-
zungen können die Fristen nach Abs. 2 unterschritten
werden.

(5) Die Gewährung der Hilfe zur Arbeit obliegt dem
Land Tirol als Träger von Privatrechten.

I I I .  A b s c h n i t t
Kostentragung

§ 10
Kostenersatz durch den 

Empfänger der Grundsicherung

(1) Der Empfänger der Grundsicherung ist zum Er-
satz der für ihn aufgewendeten Kosten verpflichtet,
wenn bzw. soweit

a) er zu hinreichendem Einkommen oder Vermögen
gelangt,

b) nachträglich bekannt wird, dass er zur Zeit der
Gewährung der Grundsicherung hinreichendes Ein-
kommen oder Vermögen hatte,

c) er sich zur Rückzahlung verpflichtet hat,
d) ihm die nach § 21 Abs. 2 vorläufig erbrachte Leis-

tung nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß zuer-
kannt wurde oder

e) im Fall der Gewährung der Hilfe für pflegebe-
dürftige Personen und der Altenhilfe ihm für denselben
Zeitraum Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz
oder dem Tiroler Pflegegeldgesetz oder gleichartige
Leistungen nach anderen Landesgesetzen gebühren; die
Ersatzpflicht besteht jedoch nur insoweit, als diese Leis-
tungen nach ihrer Zweckbestimmung gleichartige Auf-
wendungen abdecken wie die entsprechende Leistung
der Grundsicherung.

(2) Durch die Erfüllung der Ersatzpflicht darf der
Erfolg der Grundsicherung nicht gefährdet werden. Die
Festsetzung von Raten ist zulässig.

(3) Die Kosten folgender Leistungen müssen vom
Empfänger der Grundsicherung nicht ersetzt werden:

a) Leistungen, die ihm vor Erreichung der Volljäh-
rigkeit gewährt wurden,

b) die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerin-
nen,

c) die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung,
d) Leistungen anlässlich einer Erkrankung an einer

ansteckenden Krankheit im Sinn des Epidemiegesetzes
1950, BGBl. Nr. 186, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 65/2002,

e) die Hilfe zur Arbeit.
(4) Im Fall des Abs. 1 lit. d kann der Kostenersatz in

einem angemessenen Ausmaß auch durch Anrechnung
auf laufende Leistungen erfolgen.

(5) Die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten nach
Abs. 1 geht gleich einer anderen Schuld auf den Nach-
lass des Empfängers der Grundsicherung über.

§ 11
Kostenersatz 

durch Unterhaltspflichtige

(1) Personen, die gesetzlich zum Unterhalt des Emp-
fängers der Grundsicherung verpflichtet sind, haben die
Kosten der Grundsicherung in dem durch Verordnung
der Landesregierung festzusetzenden Ausmaß zu erset-
zen. Dieses Ausmaß darf höchstens bis zur Höhe der
Unterhaltspflicht festgesetzt werden.

(2) Bei der Geltendmachung von Ersatzansprüchen
gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf deren wirt-
schaftliche Verhältnisse und ihre sonstigen Sorgepflich-
ten Bedacht zu nehmen.

(3) Großeltern und Enkel sind nicht zum Kostener-
satz verpflichtet.

§ 12
Geltendmachung 

von Ersatzansprüchen

(1) Ersatzansprüche nach den §§ 10 und 11 können,
soweit sie nicht grundbücherlich sichergestellt sind,
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn seit dem Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Grundsicherung ge-
währt worden ist, mehr als drei Jahre vergangen sind.

(2) Über den Ersatz der Kosten für Leistungen nach
§ 6, § 7 Abs. 1 lit. a, b und c und § 8 Abs. 1, mit Aus-
nahme des Ersatzes der Kosten für Leistungen an Frem-
de nach § 4 Abs. 3, ist im Verwaltungsweg zu entschei-
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den. Im Übrigen sind zur Entscheidung über den Kos-
tenersatz die ordentlichen Gerichte zuständig.

§ 13
Übergang von Rechtsansprüchen

(1) Hat ein Empfänger der Grundsicherung für die
Zeit, für die ihm die Grundsicherung gewährt wird,
gegen einen Dritten einen öffentlich-rechtlichen oder
privatrechtlichen Anspruch auf Deckung von Bedürf-
nissen, wie sie durch Leistungen der Grundsicherung
befriedigt werden, so kann das für die Gewährung der
Grundsicherung zuständige Organ, sofern sich aus § 29
nichts anderes ergibt, durch schriftliche Anzeige an den
Dritten bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe
der Aufwendungen für die Grundsicherung auf seinen
Rechtsträger übergeht.

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt mit ihrem Ein-
langen beim Dritten den Übergang des Anspruches für
die Aufwendungen, die in der Zeit zwischen dem Ein-
setzen der Grundsicherung und deren Beendigung ent-
standen sind bzw. entstehen.

§ 14
Ersatzansprüche Dritter

(1) Musste einem Hilfesuchenden eine der Grund-
sicherung entsprechende Hilfe so dringend gewährt
werden, dass das für die Gewährung der betreffenden
Leistung der Grundsicherung zuständige Organ nicht
vorher benachrichtigt werden konnte, so sind demjeni-
gen, der die Hilfe geleistet hat, die Kosten hierfür zu
ersetzen.

(2) Zu ersetzen sind nur die Kosten, die innerhalb von
sechs Monaten vor ihrer Geltendmachung entstanden
sind. Nach diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind
nur insoweit zu ersetzen, als sie noch vor der Entschei-
dung über die Gewährung der Grundsicherung aufge-
wendet wurden.

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 ist der Höhe nach bei
niedergelassenen Ärzten und bei privaten Krankenan-
stalten mit jenen Kosten begrenzt, die in diesem Fall von
der allgemeinen Krankenversicherung bezahlt worden
wären, und bei öffentlichen Krankenanstalten mit jenen
Kosten, die den für sie geltenden Gebühren nach den
krankenanstaltenrechtlichen Vorschriften entsprechen.
Im Übrigen sind die Kosten nach Abs. 1 nur bis zur
Höhe jenes Betrages zu ersetzen, der aufgelaufen wäre,
wenn der betreffende Rechtsträger Grundsicherung
hätte gewähren müssen.

(4) Über den Ersatz der Kosten nach Abs. 1 ist im
Verwaltungsweg zu entscheiden.

§ 15
Kostentragungspflicht 

im Allgemeinen

(1) Die Kosten der Grundsicherung sind nach Maß-
gabe der folgenden Absätze vom Land Tirol, von den
Gemeinden und vom Grundsicherungsfonds zu tragen.

(2) Zu den Kosten der Grundsicherung gehören der
gesamte sich aus der Besorgung der in diesem Gesetz
vorgesehenen Aufgaben ergebende Zweckaufwand und
der Aufwand, der vom Land Tirol aufgrund von Verein-
barungen nach Art. 15a B-VG für Leistungen der Grund-
sicherung zu tragen ist. Zu den Kosten der Grundsiche-
rung gehören auch die Kosten, die aufgrund anderer
Rechtsvorschriften nach den Vorschriften über die öf-
fentliche Fürsorge zu tragen sind.

(3) Das Land Tirol hat unbeschadet der Abs. 4, 5 und 7
die Kosten der Grundsicherung, die nicht durch Leis-
tungen aufgrund der §§ 10, 11, 13 und 23 oder der Vor-
schriften im Sinn des § 29 oder durch sonstige für
Zwecke der Grundsicherung oder der öffentlichen Für-
sorge bestimmte Zuflüsse gedeckt sind, zu tragen.

(4) Die Gemeinden haben die Kosten der Errichtung,
der Erweiterung, der Generalsanierung und des Um-
baues ihrer Pflege-, Wohn- oder Altenheime, Anstalten
oder gleichartigen Einrichtungen, die Kosten der För-
derung solcher Einrichtungen, die Kosten der Fami-
lienhilfe und die Kosten ihrer Förderungstätigkeit nach
§ 27 Abs. 3 selbst zu tragen. Die Gemeinden haben
weiters dem Land Tirol jährlich 35 v. H. der nach Abs. 3
zu tragenden Kosten, ausgenommen die Kosten auf-
grund von Vereinbarungen nach § 27 Abs. 1, zu erset-
zen, wobei dieser Betrag von der Landesregierung auf
die Gemeinden aufzuteilen ist. Hierzu sind zunächst die
auf die einzelnen politischen Bezirke entfallenden Kos-
ten zu ermitteln. Der Beitrag der einzelnen Gemeinden
eines politischen Bezirkes ist sodann von der Landes-
regierung nach der Finanzkraft festzusetzen. Diese wird
für jede Gemeinde ermittelt durch die Bildung der
Summe aus:

a) dem Aufkommen an Grundsteuer von den land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrunde-
legung eines Hebesatzes von 360 v. H.,

b) dem Aufkommen an Grundsteuer von den Grund-
stücken unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von
360 v. H.,

c) 39 v. H. der Erträge an Kommunalsteuer und
Lohnsummensteuer,

d) dem Aufkommen an Abgabenertragsanteilen mit
Ausnahme des Getränkesteuerausgleiches und an Be-
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darfszuweisungen nach § 23 Abs. 3 Z. 2 und 3 des Finanz-
ausgleichsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 156/2004, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/2005,

e) der Hälfte des Aufkommens an Getränke- und
Speiseeissteuer und an Getränkesteuerausgleich
jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

(5) Die Kosten der Hilfe für alte Personen, die in einer
der im Abs. 4 erster Satz genannten Einrichtungen unter-
gebracht sind, hat, wenn Träger dieser Einrichtung eine
Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist, zunächst zur
Gänze die Gemeinde zu tragen, in deren Gebiet sich die
Einrichtung befindet (Standortgemeinde). Für Perso-
nen, deren Notlage im Sinn des § 1 Abs. 3 aufgrund eines
nach diesem Gesetz durchgeführten Verfahrens fest-
steht, sind der Standortgemeinde die Kosten in der Weise
zu ersetzen, dass davon die Gemeinde, in der der Hilfe-
suchende vor der Unterbringung in der betreffenden
Einrichtung seinen Hauptwohnsitz hatte, 35 v. H. und
das Land Tirol 65 v. H. zu leisten hat.

(6) Die Kosten der an Personen nach § 4 Abs. 2 lit. e
gewährten Grundsicherung sind zunächst zur Gänze
vom Land Tirol zu tragen. Die Gemeinden haben dem
Land Tirol jährlich 35 v. H. dieser Kosten zu ersetzen,
wobei dieser Betrag von der Landesregierung auf alle
Gemeinden des Landes aufzuteilen ist. Der Beitrag der
einzelnen Gemeinden ist nach ihrer Finanzkraft nach
Abs. 4 fünfter Satz von der Landesregierung festzu-
setzen.

(7) Die Gemeinden haben dem Land Tirol auf Verlan-
gen vierteljährlich Vorschüsse in der Höhe je eines Sechs-
tels des zu erwartenden Beitragsanteiles gegen nachträg-
liche Verrechnung zu überweisen. Die Vorschüsse sind
unter Zugrundelegung der im Landesvoranschlag für die
Grundsicherung vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben
zu ermitteln.

(8) Der Grundsicherungsfonds hat die Kosten der
Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände
zu tragen.

I V.  A b s c h n i t t
Organisatorische Bestimmungen

§ 16
Zuständigkeit

(1) Die Zuerkennung der vom Land Tirol zu gewäh-
renden Leistungen der Grundsicherung, über die im
Verwaltungsweg zu entscheiden ist, obliegt den Be-
zirksverwaltungsbehörden.

(2) Die Zuerkennung der vom Land Tirol als Träger
von Privatrechten zu gewährenden Leistungen der

Grundsicherung obliegt den Bezirksverwaltungsbehör-
den, soweit im Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Gewährung der Hilfe für pflegebedürftige
Personen (§ 7 Abs. 5) obliegt der Landesregierung.

(4) Die im Verwaltungsweg zu treffenden Entschei-
dungen nach § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 4 und § 23 Abs. 3
obliegen den Bezirksverwaltungsbehörden.

(5) Die örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörden richtet sich

a) in den Angelegenheiten der Ersatzansprüche nach
§ 14 nach dem Ort, an dem die Notwendigkeit zur Hilfe-
leistung eingetreten ist, und

b) in den übrigen Angelegenheiten nach dem Haupt-
wohnsitz des Hilfesuchenden oder Empfängers der
Grundsicherung, mangels eines Hauptwohnsitzes in
Tirol nach seinem Aufenthalt und mangels eines Auf-
enthaltes in Tirol nach dem letzten Hauptwohnsitz in
Tirol, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in
Betracht kommt oder Gefahr im Verzug ist, nach dem
Anlass zum Einschreiten.

§ 17
Grundsicherungsbeirat

(1) Beim Amt der Landesregierung ist ein Grund-
sicherungsbeirat einzurichten.

(2) Der Grundsicherungsbeirat hat die Landesregie-
rung bei der Erlassung von Verordnungen aufgrund die-
ses Gesetzes, bei der Erstellung des Voranschlages, so-
weit er den Zweckaufwand für die Grundsicherung be-
trifft, und in grundsätzlichen Fragen der Grundsiche-
rung zu beraten.

(3) Dem Grundsicherungsbeirat gehören an:
a) das nach der Geschäftsverteilung der Landesregie-

rung für die Angelegenheiten der Grundsicherung zu-
ständige Mitglied der Landesregierung, das für die An-
gelegenheiten der Landesfinanzen zuständige Mitglied
der Landesregierung und das für die Angelegenheiten
der Gemeinden zuständige Mitglied der Landesregie-
rung,

b) der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung für die Angelegen-
heiten der Grundsicherung zuständigen Abteilung,

c) drei auf Vorschlag des Tiroler Gemeindeverbandes
zu bestellende Mitglieder,

d) ein auf Vorschlag der Stadt Innsbruck zu bestel-
lendes Mitglied,

e) drei aus dem Kreis der in der freien Wohlfahrts-
pflege tätigen fachlich besonders befähigten Personen
zu bestellende Mitglieder,
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f) jeweils ein auf Vorschlag der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol
und der Universität Innsbruck zu bestellendes Mitglied
und

g) ein auf Vorschlag des Arbeitsmarktservice Tirol zu
bestellendes Mitglied.

(4) Die Mitglieder nach Abs. 3 lit. c bis g sind von
der Landesregierung für die Dauer der Gesetzgebungs-
periode des Landtages zu bestellen. Für jedes dieser Mit-
glieder ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu be-
stellen. Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder haben
auch nach dem Ablauf ihrer Amtsdauer die Geschäfte
bis zur Bestellung der neuen Mitglieder und Ersatzmit-
glieder weiterzuführen.

(5) Im Fall ihrer Verhinderung werden das nach der
Geschäftsverteilung der Landesregierung für die Ange-
legenheiten der Landesfinanzen zuständige Mitglied der
Landesregierung durch den Vorstand der nach der Ge-
schäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung
für die Angelegenheiten der Landesfinanzen zuständi-
gen Abteilung und das nach der Geschäftsverteilung der
Landesregierung für die Angelegenheiten der Gemein-
den zuständige Mitglied der Landesregierung durch den
Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des Amtes
der Tiroler Landesregierung für die Angelegenheiten der
Gemeinden zuständigen Abteilung vertreten. Die Ver-
tretung des Mitgliedes nach Abs. 3 lit. b im Fall seiner
Verhinderung richtet sich nach der Geschäftsordnung
des Amtes der Tiroler Landesregierung.

(6) Vorsitzender des Grundsicherungsbeirates ist das
nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung für
die Angelegenheiten der Grundsicherung zuständige
Mitglied der Landesregierung. Der Vorsitzende wird
im Fall seiner Verhinderung durch das vom Tiroler
Gemeindeverband in seinem Vorschlag nach Abs. 3 lit. c
an erster Stelle genannte Mitglied und bei dessen Verhin-
derung durch das im Abs. 3 lit. b genannte Mitglied ver-
treten.

(7) Ein Mitglied oder Ersatzmitglied des Grundsiche-
rungsbeirates nach Abs. 3 lit. c bis g scheidet vorzeitig
aus dem Amt durch:

a) Widerruf der Bestellung oder
b) Verzicht auf die Mitgliedschaft.
Die Landesregierung hat die Bestellung zu widerrufen,

wenn ein Mitglied oder Ersatzmitglied drei aufeinander
folgenden Sitzungen unentschuldigt ferngeblieben ist.
Der Verzicht auf die Mitgliedschaft ist schriftlich zu er-
klären. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserklä-
rung beim Amt der Landesregierung unwiderruflich und,

wenn in der Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeit-
punkt für das Wirksamwerden angegeben ist, wirksam.
Scheidet ein Mitglied oder Ersatzmitglied vorzeitig aus
dem Amt, so ist für den Rest der Amtsdauer ein neues
Mitglied bzw. Ersatzmitglied zu bestellen.

(8) Der Grundsicherungsbeirat ist vom Vorsitzenden
nach Bedarf einzuberufen. Der Vorsitzende hat den
Grundsicherungsbeirat einzuberufen, wenn dies fünf
Mitglieder unter Angabe des zu behandelnden Gegen-
standes verlangen. Der Vorsitzende kann den Sitzungen
Sachverständige und Auskunftspersonen beiziehen.

(9) Der Grundsicherungsbeirat ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wur-
den und der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter
und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend
sind. Zu einem Beschluss ist die Mehrheit der Stimmen
der Anwesenden erforderlich. Bei Stimmengleichheit
gilt jedoch die Anschauung als zum Beschluss erhoben,
für die der Vorsitzende stimmt.

(10) Die Mitglieder nach Abs. 3 lit. c bis g haben
gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf Ersatz der not-
wendigen Barauslagen und der Reisegebühren in sinn-
gemäßer Anwendung der für Landesbedienstete gelten-
den Vorschriften.

(11) Die Kanzleigeschäfte des Grundsicherungsbei-
rates hat die nach der Geschäftseinteilung des Amtes der
Tiroler Landesregierung für die Angelegenheiten der
Grundsicherung zuständige Abteilung zu besorgen.

(12) Die Landesregierung hat durch Verordnung eine
Geschäftsordnung des Grundsicherungsbeirates zu er-
lassen, die insbesondere nähere Bestimmungen über die
Einberufung zu den Sitzungen und deren Durchführung
sowie über die Aufnahme von Niederschriften über den
Gang und das Ergebnis der Beratungen zu enthalten hat.

V.  A b s c h n i t t
Verfahrensbestimmungen, 

Rückerstattungspflicht

§ 18
Informations- und Mitwirkungspflicht

(1) Die für die Gewährung der Grundsicherung zu-
ständigen Organe haben die Hilfesuchenden über die
Leistungen der Grundsicherung, die in Anspruch ge-
nommen werden können, zu informieren, zu beraten
und hinsichtlich ihrer Rechte, einschließlich der Rechts-
folgen allfälliger Handlungen und Unterlassungen, ent-
sprechend anzuleiten.

(2) Die Hilfesuchenden haben an der Feststellung des
für die Zuerkennung von Leistungen der Grundsiche-
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rung maßgebenden Sachverhaltes mitzuwirken. Sie ha-
ben die hierfür erforderlichen Angaben zu machen und
die entsprechenden Urkunden und Unterlagen beizu-
bringen sowie sich den allenfalls erforderlichen Unter-
suchungen zu unterziehen.

§ 19
Anträge

(1) Anträge auf Gewährung von Grundsicherung
sind bei der Gemeinde, in der der Hilfesuchende seinen
Hauptwohnsitz hat, oder, mangels eines solchen, bei der
Gemeinde, in der sich der Hilfesuchende aufhält, oder
unmittelbar bei dem für die Gewährung der betreffen-
den Leistung der Grundsicherung zuständigen Organ
einzubringen.

(2) Die Gemeinde hat die bei ihr eingebrachten An-
träge mit ihrer Stellungnahme unverzüglich an das für
die Gewährung der betreffenden Leistung der Grund-
sicherung zuständige Organ weiterzuleiten.

(3) Bei unmittelbar bei der zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde eingebrachten Anträgen ist der Ge-
meinde, in der der Hilfesuchende seinen Hauptwohn-
sitz bzw. seinen Aufenthalt hat, Gelegenheit zur unver-
züglichen Stellungnahme zu geben.

§ 20
Bescheide, Neufestsetzung 

von Leistungen

(1) Bescheide nach diesem Gesetz sind schriftlich zu
erlassen.

(2) Bescheide können befristet, mit Auflagen oder
unter Bedingungen erlassen werden, soweit dies zur
Erreichung der Ziele und zur Durchsetzung der Grund-
sätze dieses Gesetzes erforderlich ist.

(3) Ändert sich eine für die Bemessung des Ausmaßes
einer Leistung der Grundsicherung wesentliche Voraus-
setzung, so ist die Leistung neu festzusetzen.

(4) Ist aufgrund einer Änderung der Verordnung nach
§ 3 Abs. 6 das Ausmaß einer Leistung der Grundsiche-
rung neu zu bemessen, so ist ein Bescheid nur zu erlas-
sen, wenn es der Antragsteller bzw. der Empfänger der
Grundsicherung ausdrücklich verlangt.

§ 21
Berufung

(1) In Verfahren über die Gewährung von Leistungen
der Grundsicherung ist ein Berufungsverzicht nicht zu-
lässig.

(2) Auch im Fall der Berufung ist die in erster Instanz
zuerkannte Leistung vorläufig zu erbringen.

§ 22
Anzeigepflicht

Der Empfänger der Grundsicherung hat jede Ände-
rung in den für die Weitergewährung der Grundsiche-
rung maßgebenden Verhältnissen binnen zwei Wochen
dem für die Gewährung der betreffenden Leistung der
Grundsicherung zuständigen Organ anzuzeigen.

§ 23
Rückerstattungspflicht

(1) Die durch die Verletzung der Anzeigepflicht nach
§ 22 zu Unrecht empfangenen Geldleistungen hat der
Empfänger rückzuerstatten.

(2) Die Rückerstattung kann in angemessenen Teil-
beträgen bewilligt werden, wenn eine andere Art der
Rückerstattung dem Verpflichteten nicht zumutbar ist.
Die Rückerstattung kann auch durch Anrechnung auf
laufende Leistungen erfolgen. In besonders begründe-
ten Fällen kann die Rückerstattung auch zur Gänze
nachgesehen werden, wenn durch sie der Erfolg der
Grundsicherung gefährdet wäre.

(3) Über die Pflicht zur Rückerstattung ist, soweit es
sich um zu Unrecht empfangene Geldleistungen nach
§ 6 und § 7 Abs. 1 lit. a, b und c, mit Ausnahme der
Leistungen an Fremde nach § 4 Abs. 3, handelt, im Ver-
waltungsweg zu entscheiden. Im Übrigen sind zur Ent-
scheidung über die Pflicht zur Rückerstattung die or-
dentlichen Gerichte zuständig.

§ 24
Mitwirkung der Gemeinden

Die Gemeinden sind zur Entgegennahme von An-
trägen, zur Durchführung von Erhebungen und zur
Mitwirkung bei der Gewährung von Leistungen der
Grundsicherung verpflichtet.

§ 25
Auskunftspflicht

(1) Die Bundes- und Landesbehörden sowie die Trä-
ger der Sozialversicherung und das Arbeitsmarktservice
haben den für die Gewährung von Leistungen der Grund-
sicherung zuständigen Organen Amtshilfe zu leisten.

(2) Die Finanzbehörden haben den für die Gewäh-
rung von Leistungen der Grundsicherung zuständigen
Organen Auskunft zu erteilen über jene Verhältnisse des
Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt verpflich-
teten Personen, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung
beeinflusst haben, sofern diese Daten nicht aus Abga-
benbescheiden, die diesen Organen zugänglich sind,
entnommen werden können.
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(3) Die Dienstgeber haben den für die Gewährung
von Leistungen der Grundsicherung zuständigen Orga-
nen über alle Umstände, die das Beschäftigungsverhält-
nis des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt
verpflichteten Personen betreffen, Auskunft zu erteilen.

V I .  A b s c h n i t t
Sonstige Bestimmungen

§ 26
Sozialplanung, Sozialbericht

(1) Die Landesregierung hat zur Erreichung der Ziele
nach Abs. 3 Maßnahmen auf dem Gebiet der Grund-
sicherung im Sinn einer Sozialplanung vorzubereiten.
Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Erhe-
bung, Sammlung, Verarbeitung und Auswertung der für
die Sozialpolitik in Tirol erforderlichen Daten.

(2) Bei der Sozialplanung sind insbesondere die Er-
gebnisse der Forschung in den Fachbereichen, die die
Grundsicherung berühren, zu berücksichtigen. Weiters
ist auf die sozialplanerischen Maßnahmen des Bundes
und der anderen Länder Bedacht zu nehmen.

(3) Ziele der Sozialplanung sind:
a) die Verbesserung und langfristige Sicherstellung

der Versorgung der Bevölkerung mit bedarfs- und fach-
gerechten Leistungen,

b) die Gewährleistung von landesweit einheitlichen
qualitativen und quantitativen Mindeststandards in allen
Bereichen der Grundsicherung unter Berücksichtigung
der regionalen und örtlichen Besonderheiten,

c) die Förderung der Zusammenarbeit des Landes
Tirol und der Gemeinden mit Trägern der freien Wohl-
fahrt und sonstigen Einrichtungen.

(4) Die Verfahren und die Ergebnisse der Sozialpla-
nung sind regelmäßig zu überprüfen und zu evaluieren.

(5) Die Landesregierung hat die Ergebnisse der Sozial-
planung jeweils für einen Zeitraum von zwei Jahren in
einem Sozialbericht zusammenzufassen und diesen dem
Landtag vorzulegen.

(6) Der Sozialbericht hat zu enthalten:
a) die Arten, das Ausmaß und die Dauer der Hilfsbe-

dürftigkeit, gegliedert nach Personen und Haushalten,
b) die Zusammensetzung der im Rahmen der Grund-

sicherung unterstützten Personen nach Alter, Ge-
schlecht, Familienstand, Größe und Zusammensetzung
des Haushalts, Staatsbürgerschaft, Wohnort, Ausbil-
dungsstand, Erwerbsstatus (Grundsicherungsstatistik),
Einkommen, Vermögen und Wohnsituation,

c) den künftigen Bedarf an Grundsicherung auf der
Grundlage einer Analyse des Ist-Zustandes und dessen
voraussichtliche Entwicklung.

§ 27
Einrichtungen 

der freien Wohlfahrtspflege

(1) Das Land Tirol kann mit Trägern der freien Wohl-
fahrtspflege und anderen Einrichtungen zur Sicherstel-
lung ihrer Mitwirkung bei der Gewährung von Leistun-
gen der Grundsicherung für die Dauer von längstens drei
Jahren schriftliche Vereinbarungen abschließen.

(2) Vereinbarungen nach Abs. 1 haben jedenfalls zu
enthalten:

a) die Art und den Umfang der zu erbringenden Leis-
tungen,

b) die einzuhaltenden Leistungsstandards,
c) das für die vereinbarten Leistungen gebührende

Entgelt sowie die Art und Weise der Rechnungslegung
und Saldierung,

d) das Verfahren der Qualitätssicherung,
e) das erforderliche Dokumentations- und Berichts-

wesen sowie geeignete Evaluierungs- und Controlling-
maßnahmen,

f) die Mitwirkung an Maßnahmen der Evaluation und
Koordination im Rahmen der Sozialplanung des Landes
Tirol und an der Erstellung des Sozialberichtes,

g) die Befugnisse der Organe des Landes Tirol zur
Kontrolle der Einhaltung der Leistungsstandards,

h) die Kündigungsgründe und -fristen,
i) die Befugnis des Landesrechnungshofes zur Geba-

rungsprüfung.
(3) Das Land Tirol und die Gemeinden können Ein-

richtungen der freien Wohlfahrtspflege nach Maßgabe
der im Voranschlag jeweils hierfür zur Verfügung ste-
henden Mittel fördern.

§ 28
Fachliche Ausrichtung

Die Grundsicherung ist fachgerecht und unter Be-
dachtnahme auf die anerkannten sozialmedizinischen,
sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Stan-
dards, auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse und die daraus entwickelten Methoden zu
gewähren.

§ 29
Beziehungen zu den Trägern 

der Sozialversicherung

Für die Beziehungen des Landes Tirol zu den Trägern
der Sozialversicherung gelten die sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften über die Beziehungen der Ver-
sicherungsträger zu den Trägern der Sozialhilfe ein-
schließlich der darauf Bezug nehmenden Verfahrens-
vorschriften.
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§ 30
Verwendung 

personenbezogener Daten

(1) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksver-
waltungsbehörden, der Grundsicherungsfonds und die
Gemeinden dürfen folgende Daten verarbeiten:

a) zum Zweck der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit des
Hilfesuchenden, der Gewährung der Grundsicherung
und der Durchführung des Kostenersatzes:

1. vom Hilfesuchenden: Identifikationsdaten, Adress-
daten, Erreichbarkeitsdaten, Unterkunftsdaten, Daten
zu Sozialversicherungsverhältnissen, Familienstand,
Daten zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, Bankver-
bindungen, Angaben über eine bestehende Sachwalter-
schaft und Gesundheitsdaten,

2. von gegenüber dem Hilfesuchenden Unterhalts-
pflichtigen und Unterhaltsberechtigten sowie anderen
neben dem Hilfesuchenden unterhaltsberechtigten Per-
sonen: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten, Familienstand, Daten zu den wirtschaft-
lichen Verhältnissen und Angaben über eine bestehende
Sachwalterschaft,

3. von Dienstgebern der in den Z. 1 und 2 genannten
Personen: Identifikationsdaten und Adressdaten,

4. von Unterkunftsgebern bzw. den Hausverwaltun-
gen: Identifikationsdaten, Adressdaten, Unterkunfts-
daten, Erreichbarkeitsdaten und Bankverbindungen,

b) zum Zweck der Leistungsabrechnung:
1. von Personen bzw. von Einrichtungen der freien

Wohlfahrtspflege und anderen Einrichtungen, die Leis-
tungen der Grundsicherung erbringen: Identifikations-
daten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Leistungs-
daten, Vertragsdaten und Bankverbindungen,

2. von den Ansprechpersonen nach Z. 1: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten und Erreichbarkeitsdaten.

(2) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksver-
waltungsbehörden, der Grundsicherungsfonds und die
Gemeinden dürfen Daten nach Abs. 1 sowie Daten über
Art und Ausmaß der Grundsicherungsleistung über-
mitteln an:

a) das Arbeitsmarktservice, die Sozialversicherungs-
träger, die für die Besorgung der Aufgaben der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt zuständigen Organe, die Sozial-
hilfe- bzw. Grundsicherungsträger und die Finanz-
behörden, sofern diese Daten jeweils wesentliche Vo-
raussetzung für die Erfüllung der diesen Einrichtungen
bzw. Organen obliegenden Aufgaben sind,

b) zur Erstellung eines Hilfeplans nach § 7 Abs. 9 he-
rangezogene Personen und Einrichtungen, sofern diese

Daten jeweils wesentliche Voraussetzung für ihre Mit-
wirkung sind,

c) im Abs. 1 lit. a Z. 3 und 4 genannte Personen und
andere Personen und Einrichtungen, die an der Prüfung
der Hilfsbedürftigkeit des Hilfesuchenden, der Gewäh-
rung der Grundsicherung oder der Durchführung des
Kostenersatzes beteiligt sind, sofern für sie diese Daten
erforderlich sind.

(3) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksver-
waltungsbehörden, der Grundsicherungsfonds und die
Gemeinden dürfen folgende Daten des Hilfesuchenden
an Einrichtungen im Sinn des § 27 übermitteln, sofern
dies wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung der
diesen Einrichtungen übertragenen Aufgaben ist: Iden-
tifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten,
Daten über den Familienstand, Angaben über eine be-
stehende Sachwalterschaft, Gesundheitsdaten und
Daten über die Berufsausbildung und -ausübung.

(4) Der Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger, der jeweils zuständige österreichi-
sche Sozialversicherungsträger und das Arbeitsmarkt-
service haben auf Ersuchen der für die Gewährung der
Grundsicherung zuständigen Organe im Rahmen ihres
gesetzlichen Wirkungsbereiches Auskunft über Versi-
cherungsverhältnisse des Hilfesuchenden zu erteilen.

(5) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksver-
waltungsbehörden, der Grundsicherungsfonds und die
Gemeinden haben zum Schutz der Geheimhaltungs-
interessen der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2
des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2005,
genannten Maßnahmen zu treffen.

(6) Daten nach Abs. 1 lit. a Z. 1, 2 und 3 sind längs-
tens vier Jahre nach Beendigung der Grundsicherung zu
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren be-
nötigt werden. Daten nach Abs. 1 lit. a Z. 4 sowie Abs. 1
lit. b sind unmittelbar nach dem Abschluss des Verfah-
rens zu löschen.

V I I .  A b s c h n i t t
Grundsicherungsfonds

§ 31
Errichtung, Name, Sitz

(1) Der nach § 26 Abs. 1 des Tiroler Sozialhilfe-
gesetzes, LGBl. Nr. 105/1973, zur Durchführung der
Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände
gebildete Sozialhilfefonds bleibt bestehen und führt die
Bezeichnung „Grundsicherungsfonds“.
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(2) Der Grundsicherungsfonds besitzt Rechtsper-
sönlichkeit. Er hat seinen Sitz in Innsbruck.

§ 32
Aufbringung der Mittel

(1) Die Mittel des Grundsicherungsfonds werden
aufgebracht durch:

a) Zuwendungen des Landes Tirol und
b) sonstige Zuwendungen und Einnahmen.
(2) Die für die Hilfe zur Überbrückung außerge-

wöhnlicher Notstände eingehenden Kostenersätze nach
den §§ 10, 11 und 13 sind dem Grundsicherungsfonds
zuzuführen.

§ 33
Verwaltung

(1) Der Grundsicherungsfonds ist von der Landesregie-
rung zu verwalten. Die Landesregierung hat vor der Ge-
währung einer Hilfe zur Überbrückung außergewöhn-
licher Notstände das Kuratorium nach Abs. 2 zu hören.

(2) Für die Beratung der Landesregierung bei der Ver-
waltung des Grundsicherungsfonds ist ein Kuratorium
einzurichten, das aus dem Vorstand der nach der Ge-
schäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregie-
rung für die Angelegenheiten der Grundsicherung zu-
ständigen Abteilung als Vorsitzendem und den nach § 17
Abs. 3 lit. e bestellten Mitgliedern des Grundsiche-
rungsbeirates besteht.

(3) Die Vertretung des Vorsitzenden im Fall seiner
Verhinderung richtet sich nach der Geschäftsordnung
des Amtes der Tiroler Landesregierung. Das Kuratorium
ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und mindes-
tens zwei weitere Mitglieder anwesend sind. Zu einem
Beschluss ist die Mehrheit der Stimmen der Anwesen-
den erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt jedoch die
Anschauung als zum Beschluss erhoben, für die der Vor-
sitzende stimmt.

(4) Das Vermögen des Grundsicherungsfonds ist
zinsbringend anzulegen.

V I I I .  A b s c h n i t t
Übergangs-, Straf- 

und Schlussbestimmungen

§ 34
Übergangsbestimmungen

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes nach dem Tiroler Sozialhilfegesetz im Verwal-
tungsweg rechtskräftig zuerkannten Leistungen bleiben
unberührt. Bei der erstmaligen Erlassung einer Verord-

nung nach § 3 Abs. 6 ist § 20 Abs. 4 sinngemäß anzu-
wenden. Eine Neufestsetzung dieser Leistungen nach
diesem Gesetz hat nur bei einer Änderung der Sachlage
zu erfolgen.

(2) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes vom Land Tirol oder von den Gemeinden als
Träger von Privatrechten nach dem Tiroler Sozialhilfe-
gesetz zuerkannten Leistungen bleiben unberührt. Eine
Neufestsetzung dieser Leistungen nach diesem Gesetz
hat nur bei einer Änderung der Sachlage zu erfolgen.

(3)Der nach § 16 des Tiroler Sozialhilfegesetzes ein-
gerichtete Sozialhilfebeirat und das nach § 28 des Tiro-
ler Sozialhilfegesetzes eingerichtete Kuratorium bleiben
auch nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bis zur
Bestellung der Mitglieder des Grundsicherungsbeirates
nach diesem Gesetz weiter bestehen.

§ 35
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) der Anzeigepflicht nach § 22 oder der Auskunfts-

pflicht nach § 25 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt oder

b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch
Verschweigen wesentlicher Umstände Grundsicherung
zu Unrecht in Anspruch nimmt,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
500,– Euro zu bestrafen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 36
Abgabenfreiheit

Alle Amtshandlungen in Angelegenheiten dieses Ge-
setzes sind von den durch Landesgesetz vorgesehenen
Verwaltungsabgaben befreit.

§ 37
Eigener Wirkungsbereich

Die in den §§ 7 Abs. 14, 15 Abs. 4, 5 und 6, 17 Abs. 3
lit. d und 27 Abs. 3 geregelten Aufgaben der Gemein-
den sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 38
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch dieses Gesetz wird folgende EG-Richtlinie
umgesetzt:

Richtlinie 2004/83/EG des Rates über Mindestnor-
men für die Anerkennung und den Status von Dritt-
staatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder
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als Personen, die anderweitig internationalen Schutz be-
nötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schut-
zes, ABl. 2004, Nr. L 304, S. 12.

§ 39
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2006 in Kraft.
Gleichzeitig tritt das Tiroler Sozialhilfegesetz, LGBl.

Nr. 105/1973, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 27/2004, außer Kraft.

(2) § 15 tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 2009
außer Kraft.

(3) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes dürfen
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an
erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit dem
im Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Gschwentner

Der Landesamtsdirektor:
Liener

21. Gesetz vom 15. Dezember 2005, mit dem das Tiroler Grundversorgungsgesetz erlassen wird

Der Landtag hat beschlossen:

§ 1
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieses Gesetzes gelten als:
a) Fremde die im § 4 genannten Personen,
b) Betreuungseinrichtung eine Einrichtung zur Be-

treuung von Fremden, die das Land Tirol, eine Ge-
meinde, ein Gemeindeverband, eine zur Mitarbeit he-
rangezogene humanitäre, kirchliche oder private Ein-
richtung oder eine Institution der freien Wohlfahrts-
pflege betreibt, und eine Einrichtung im Sinn des § 7
Abs. 1 dritter Satz,

c) organisierte Unterkunft die Unterkunft in einer
Betreuungseinrichtung nach lit. b,

d) individuelle Unterkunft ein Wohnraum, der von
Fremden selbst in Bestand genommen wird,

e) unbegleitete Minderjährige Fremde unter 18 Jah-
ren, die ohne Begleitung eines für sie nach dem Gesetz
oder dem Gewohnheitsrecht verantwortlichen Er-
wachsenen in Österreich eingereist sind, solange sie sich
nicht tatsächlich in der Obhut eines solchen Erwachse-
nen befinden; hierzu gehören auch Minderjährige, die
nach der Einreise in Österreich ohne Begleitung zu-
rückgelassen worden sind,

f) Notlage, wenn die eigenen Mittel und Kräfte des
Fremden zur Abdeckung seiner Grundbedürfnisse
nicht ausreichen und er diese Mittel auch nicht von an-
deren Personen oder Einrichtungen erhält,

g) hinreichendes Einkommen ein Einkommen, das
nach Abzug der Kosten für die Unterkunft mehr als das
Eineinhalbfache des nach den grundsicherungsrecht-
lichen Vorschriften für die Lebenssituation des Frem-
den vorgesehenen Richtsatzes beträgt.

§ 2
Allgemeine Grundsätze

(1) Die Grundversorgung wird auf Antrag oder von
Amts wegen gewährt.

(2) Die Grundversorgung erfolgt in Form von Geld-
oder Sachleistungen. Die Unterbringung hat, soweit
verfügbar, bevorzugt in organisierten Unterkünften zu
erfolgen.

(3) Die Grundversorgung wird Fremden gewährt, die
sich in Tirol aufhalten, soweit im Abs. 9 nichts anderes
bestimmt ist.

(4) Bei der Beurteilung der Notlage sind Hilfeleis-
tungen, die nach anderen landesrechtlichen oder bun-
desrechtlichen Vorschriften in Anspruch genommen
werden können, zu berücksichtigen.

(5) Auf die Gewährung von Leistungen der Grund-
versorgung besteht kein Rechtsanspruch, soweit im
Abs. 6 nichts anderes bestimmt ist.

(6) Auf Leistungen der Grundversorgung nach § 5
Abs. 1 lit. a, b, c, d und k sowie nach § 7 Abs. 1 und 3
besteht für Fremde nach § 4 lit. c ein Rechtsanspruch.
Über die Gewährung dieser Leistungen und deren Ein-
schränkung und Einstellung sowie über den Ausschluss
von diesen ist im Verwaltungsweg zu entscheiden.
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(7) Die Gewährung von Leistungen der Grundver-
sorgung, auf die kein Rechtsanspruch besteht, deren
Einschränkung und Einstellung sowie der Ausschluss
von diesen haben im Rahmen der unter Bedachtnahme
auf die Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG,
LGBl. Nr. 59/2004, von der Landesregierung zu erlas-
senden Richtlinien im Weg der Privatwirtschaftsverwal-
tung zu erfolgen.

(8) Die Grundversorgung für Fremde, die angehal-
ten werden, ruht für die Dauer der Anhaltung.

(9) Die Grundversorgung endet jedenfalls mit dem
nicht nur kurzfristigen Verlassen des Landesgebietes, es
sei denn, das Verlassen des Landesgebietes ist zur Durch-
führung der Grundversorgung erforderlich oder es spre-
chen besonders berücksichtigungswürdige Umstände
gegen die Einstellung der Grundversorgung oder Öster-
reich ist durch internationale Normen zur Rücküber-
nahme verpflichtet.

§ 3
Heranziehung von 

Einrichtungen zur Mitarbeit

Bei der Versorgung der in die Betreuung aufgenom-
menen Fremden und bei der Schaffung und Erhaltung
der nötigen Infrastruktur kann das Land Tirol humani-
täre, kirchliche oder private Einrichtungen oder Ein-
richtungen der freien Wohlfahrtspflege durch schrift-
liche Vereinbarung zur Mitarbeit heranziehen. In dieser
Vereinbarung ist vorzusehen, dass die genannten Ein-
richtungen die zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Be-
diensteten vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichten.

§ 4
Anspruchsberechtigte

Die Grundversorgung wird folgenden Personen ge-
währt, sofern sie sich in einer Notlage befinden:

a) Fremden mit Aufenthaltsrecht nach § 8 des Asyl-
gesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100, mit einem Aufenthalts-
titel aus humanitären Gründen nach den §§ 72 und 73
des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I
Nr. 100/2005, oder mit einem vorübergehenden Auf-
enthaltsrecht aufgrund einer Verordnung nach § 76 des
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes,

b) Fremden ohne Aufenthaltsrecht, die aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind,

c) Fremden, die einen Asylantrag gestellt haben
(Asylwerber), über den noch nicht rechtskräftig abge-
sprochen wurde, deren Ehegatten sowie deren unver-
heirateten minderjährigen Kindern, sofern die Familie
bereits im Herkunftsland bestanden hat.

Das Vorliegen einer Notlage wird bei diesen Perso-
nen bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.

§ 5
Umfang der Grundversorgung

(1) Die Grundversorgung umfasst folgende Leis-
tungen:

a) die Unterbringung in geeigneten Unterkünften
unter Achtung der Menschenwürde und unter Beach-
tung der Familieneinheit,

b) die Versorgung mit angemessener Verpflegung,
c) die Gewährung eines monatlichen Taschengeldes

für Fremde in organisierten Unterkünften und für un-
begleitete Minderjährige, ausgenommen bei individuel-
ler Unterbringung,

d) die Sicherung der Krankenversorgung durch Be-
zahlung der Krankenversicherungsbeiträge nach dem
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 88/2005,

e) die Gewährung allenfalls darüber hinausgehender
notwendiger, durch die Krankenversicherung nicht ab-
gedeckter medizinischer Leistungen nach Prüfung im
Einzelfall,

f) Maßnahmen für pflegebedürftige Personen,
g) die Information, Beratung und soziale Betreuung

der Fremden durch geeignetes Personal unter Einbezie-
hung von Dolmetschern zu deren Orientierung in
Österreich und zur freiwilligen Rückkehr,

h) die Übernahme von Transportkosten bei Über-
stellungen und behördlichen Ladungen,

i) die Übernahme der für den Schulbesuch erforder-
lichen Fahrtkosten und die Bereitstellung des Schulbe-
darfs für Schüler,

j) Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufes
im Bedarfsfall,

k) die Gewährung der notwendigen Bekleidung,
l) die Übernahme der Kosten eines ortsüblichen Be-

gräbnisses oder eines Rückführungsbetrages in dersel-
ben Höhe,

m) die Gewährung von Rückkehrberatung, von Reise-
kosten sowie einer einmaligen Überbrückungshilfe bei
freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland in besonde-
ren Fällen.

(2) Die Grundversorgung kann, wenn damit die Be-
dürfnisse des Fremden ausreichend befriedigt werden,
auch eingeschränkt oder in Teilleistungen gewährt
werden.

(3) Die Grundversorgung kann eingeschränkt oder
eingestellt werden, wenn der Fremde 



S T Ü C K  9, NR. 21 91

a) die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer
Unterkunft durch sein Verhalten fortgesetzt und nach-
haltig gefährdet,

b) sich grob gewalttätig verhält,
c) nach § 38a des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl.

Nr. 566/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 100/2005, weggewiesen wird oder

d) wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung ver-
urteilt worden ist, die einen Ausschlussgrund nach § 6
des Asylgesetzes 2005 darstellen kann.

(4) Durch die Einschränkung oder Einstellung der
Grundversorgung darf die medizinische Notversorgung
des Fremden nicht gefährdet werden.

§ 6
Ausschluss von der Grundversorgung

(1) Von der Grundversorgung können ausgeschlos-
sen werden:

a) Fremde, die trotz Aufforderung nicht an der Fest-
stellung ihrer Identität oder, falls erforderlich, ihrer
Notlage mitwirken,

b) Asylwerber, die ohne Änderung der Sach- oder
Rechtslage innerhalb von sechs Monaten nach dem
rechtskräftigen Abschluss ihres früheren Asylverfah-
rens einen weiteren Asylantrag eingebracht haben, und

c) Asylwerber, die nicht an der Feststellung des not-
wendigen Sachverhalts für die Führung des Asylverfah-
rens mitwirken.

(2) In besonders begründeten Fällen kann die Grund-
versorgung davon abhängig gemacht werden, dass der
Fremde seinen Aufenthalt an einem bestimmten Ort
nimmt.

(3) Durch den Ausschluss von der Grundversorgung
darf die medizinische Notversorgung des Fremden nicht
gefährdet werden.

§ 7
Sonderbestimmungen für 

unbegleitete Minderjährige

(1) Unbegleitete Minderjährige sind unbeschadet der
Bestimmungen des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes
2002, LGBl. Nr. 51, in der jeweils geltenden Fassung
über die Leistungen der Grundversorgung nach § 5 hi-
naus zur psychischen Festigung und zur Schaffung einer
Vertrauensbasis durch Maßnahmen zur Stabilisierung
zu unterstützen. Im Bedarfsfall kann darüber hinaus
sozialpädagogische und psychologische Unterstützung
gewährt werden. Die Unterbringung der unbegleiteten
Minderjährigen kann zu diesem Zweck in einer Wohn-
gruppe, in einem Wohnheim, in einer sonstigen geeig-

neten organisierten Unterkunft, in einer Einrichtung für
betreutes Wohnen oder durch individuelle Unterbrin-
gung erfolgen.

(2) Wohngruppen können für unbegleitete Minder-
jährige mit besonders hohem Betreuungsbedarf einge-
richtet werden. Wohnheime können für nicht selbstver-
sorgungsfähige unbegleitete Minderjährige eingerichtet
werden. Einrichtungen für betreutes Wohnen können für
unbegleitete Minderjährige eingerichtet werden, die in
der Lage sind, sich unter Anleitung selbst zu versorgen.

(3) Darüber hinaus kann die Betreuung unbegleite-
ter Minderjähriger folgende zusätzliche Leistungen der
Grundversorgung umfassen:

a) eine an deren Bedürfnisse angepasste Tagesstruk-
turierung (Bildung, Freizeit, Sport, Gruppen- und Ein-
zelaktivitäten, Arbeit im Haushalt),

b) die Bearbeitung von Fragen zu Alter, Identität,
Herkunft und Aufenthalt der Familienangehörigen,

c) die Abklärung der Zukunftsperspektiven im Zu-
sammenwirken mit den Behörden,

d) gegebenenfalls die Ermöglichung der Familienzu-
sammenführung,

e) gegebenenfalls die Erarbeitung eines Integrations-
planes sowie Maßnahmen zur Durchführung von Schul-,
Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsaktivitäten unter
Nutzung der bestehenden Angebote mit dem Ziel der
Selbsterhaltungsfähigkeit.

(4) Auf die Einschränkung oder Einstellung und den
Ausschluss von Leistungen der Grundversorgung nach
den Abs. 1 und 3 sind § 5 Abs. 2 und 3 und § 6 Abs. 1
und 2 sinngemäß anzuwenden.

§ 8
Sonderbestimmungen 

für Massenfluchtbewegungen

Bei Vorliegen einer Verordnung nach § 76 des Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetzes aufgrund einer Mas-
senfluchtbewegung kann die Grundversorgung einge-
schränkt werden. Die Befriedigung der Grundbedürf-
nisse muss jedoch gewährleistet sein.

§ 9
Kostenhöchstsätze

Für die Gewährung der Grundversorgung gelten die
im Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a
B-VG festgelegten Kostenhöchstsätze. Diese können in
begründeten Einzelfällen zur Vermeidung besonderer
sozialer Härten im gebotenen Ausmaß, höchstens jedoch
bis zur Höhe der für gleichartige Leistungen aufgrund
des Tiroler Grundsicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 20/2006,
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in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Richtsätze
überschritten werden. Auf die Überschreitung der Kos-
tenhöchstsätze besteht kein Rechtsanspruch.

§ 10
Kostenersatz durch den 

Empfänger der Grundversorgung

(1) Der Empfänger der Grundversorgung ist zum
Ersatz der für ihn aufgewendeten Kosten verpflichtet,
wenn

a) er zu hinreichendem Einkommen oder Vermögen
gelangt oder

b) nachträglich bekannt wird, dass er zur Zeit der
Gewährung der Grundversorgung hinreichendes Ein-
kommen oder Vermögen hatte.

Die Festsetzung von Raten ist zulässig.
(2) Die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten nach

Abs. 1 geht gleich einer anderen Schuld auf den Nach-
lass des Empfängers der Grundversorgung über.

(3) Vom Empfänger der Grundversorgung sind die
Kosten der Grundversorgung, die ihm vor Erreichung
der Volljährigkeit gewährt wurden, nicht zu ersetzen.

§ 11
Kostenersatz 

durch Unterhaltspflichtige

(1) Personen, die gesetzlich zum Unterhalt des Emp-
fängers der Grundversorgung verpflichtet sind, haben
die Kosten der Grundversorgung in dem durch Verord-
nung der Landesregierung festzusetzenden Ausmaß zu
ersetzen. Dieses Ausmaß darf höchstens bis zur Höhe
der Unterhaltspflicht festgesetzt werden. 

(2) Bei der Geltendmachung von Ersatzansprüchen
gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf deren wirt-
schaftliche Verhältnisse und ihre sonstigen Sorgepflich-
ten Bedacht zu nehmen.

(3) Großeltern und Enkel sind nicht zum Kostener-
satz verpflichtet.

§ 12
Geltendmachung 

von Ersatzansprüchen

(1) Ersatzansprüche nach den §§ 10 und 11 können
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn seit dem Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Grundversorgung
gewährt worden ist, mehr als drei Jahre vergangen sind.

(2) Über den Ersatz der Kosten für Leistungen der
Grundversorgung, auf die ein Rechtsanspruch besteht,
ist im Verwaltungsweg zu entscheiden. Im Übrigen sind
zur Entscheidung über den Kostenersatz die ordent-
lichen Gerichte zuständig.

§ 13
Übergang 

von Rechtsansprüchen

(1) Hat ein Empfänger der Grundversorgung für die
Zeit, für die ihm die Grundversorgung gewährt wird,
gegen einen Dritten einen öffentlich-rechtlichen oder
privatrechtlichen Anspruch auf Deckung von Bedürf-
nissen, wie sie durch Leistungen der Grundversorgung
befriedigt werden, so kann die Landesregierung, sofern
sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt, durch schriftliche
Anzeige an den Dritten bewirken, dass der Anspruch bis
zur Höhe der Aufwendungen für die Grundversorgung
auf das Land Tirol übergeht.

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt mit ihrem Ein-
langen beim Dritten den Übergang des Anspruches für
die Aufwendungen, die in der Zeit zwischen dem Ein-
setzen der Grundversorgung und deren Beendigung ent-
standen sind bzw. entstehen.

(3) Für die Beziehungen des Landes Tirol zu den Trä-
gern der Sozialversicherung gelten die sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften über die Beziehungen der
Versicherungsträger zu den Trägern der Sozialhilfe ein-
schließlich der darauf Bezug nehmenden Verfahrens-
vorschriften.

§ 14
Ersatzansprüche Dritter

(1) Musste ein Anspruchsberechtigter nach diesem
Gesetz, der nicht krankenversichert ist, so dringend
durch einen niedergelassenen Arzt oder in einer Kran-
kenanstalt behandelt werden, dass die Landesregierung
nicht vorher benachrichtigt werden konnte, so sind dem
Arzt bzw. dem Krankenanstaltenträger die Kosten der
unbedingt notwendigen ärztlichen Hilfe und darüber
hinaus dem Träger öffentlicher Krankenanstalten die
Kosten für die Behandlung eines unabweisbaren Patien-
ten nach Maßgabe des Abs. 2 zu ersetzen.

(2) Zu ersetzen sind nur die Kosten, die innerhalb von
sechs Monaten vor ihrer Geltendmachung entstanden
sind. Dieser Anspruch ist der Höhe nach bei niederge-
lassenen Ärzten und bei privaten Krankenanstalten mit
jenen Kosten begrenzt, die in diesem Fall von der allge-
meinen Krankenversicherung bezahlt worden wären,
und bei öffentlichen Krankenanstalten mit jenen Kos-
ten, die den für sie geltenden Gebühren nach den kran-
kenanstaltenrechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(3) Über den Ersatz der Kosten nach Abs. 1 ist im
Verwaltungsweg zu entscheiden.
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§ 15
Kostentragung

Die Gemeinden haben dem Land Tirol jährlich 35 v.H.
der Kosten zu ersetzen, die das Land Tirol für die Grund-
versorgung nach Verrechnung mit dem Bund zu tragen
hat. Dieser Kostenbeitrag ist von der Landesregierung
auf alle Gemeinden des Landes aufzuteilen. Der Beitrag
der einzelnen Gemeinden ist nach ihrer Finanzkraft von
der Landesregierung festzusetzen. Die Finanzkraft wird
für jede Gemeinde ermittelt durch die Bildung der
Summe aus:

a) dem Aufkommen an Grundsteuer von den land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrunde-
legung eines Hebesatzes von 360 v. H.,

b) dem Aufkommen an Grundsteuer von den Grund-
stücken unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von
360 v. H.,

c) 39 v. H. der Erträge an Kommunalsteuer und
Lohnsummensteuer,

d) dem Aufkommen an Abgabenertragsanteilen mit
Ausnahme des Getränkesteuerausgleiches und an Be-
darfszuweisungen nach § 23 Abs. 3 Z. 2 und 3 des
Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 156/2004,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/2005,

e) der Hälfte des Aufkommens an Getränke- und
Speiseeissteuer und an Getränkesteuerausgleich 
jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

§ 16
Anzeigepflicht

Der Empfänger der Grundversorgung hat jede Ände-
rung in den für die Weitergewährung der Grundversor-
gung maßgebenden Verhältnissen binnen zwei Wochen
der Landesregierung anzuzeigen.

§ 17
Auskunftspflicht

Die Dienstgeber haben der Landesregierung über alle
Umstände, die das Beschäftigungsverhältnis des Emp-
fängers der Grundversorgung und der zu seinem Unter-
halt verpflichteten Personen betreffen, Auskunft zu
erteilen.

§ 18
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Das Amt der Landesregierung darf zum Zweck
der Prüfung der Leistungsvoraussetzungen, der Gewäh-
rung der Grundversorgung und der Durchführung des
Kostenersatzes von folgenden Betroffenen die ange-
führten Datenarten verarbeiten und im Rahmen des auf-

grund des Art. 1 Abs. 3 der Grundversorgungsverein-
barung – Art. 15a B-VG errichteten Betreuungsinfor-
mationssystems (eines Informationsverbundsystems
im Sinn des § 50 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I
Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 13/2005) verwenden:

a) vom Fremden: Identifikationsdaten, Adressdaten,
Staatsangehörigkeit, Lichtbild, Familienstand, Verwandt-
schaftsdaten, Asyl- und Aufenthaltsverfahrensdaten,
Grundversorgungszahl, Sozialversicherungsnummer,
Versorgungsinformationen, Ausbildungsdaten, Doku-
mentendaten, Betreuungsdaten, Unterkunftsdaten, Leis-
tungsdaten sowie Religionsbekenntnis, Volksgruppen-
zugehörigkeit und Gesundheitsdaten,

b) von den Betreuungseinrichtungen und ihren An-
sprechpersonen: Identifikationsdaten, Adressdaten und
Erreichbarkeitsdaten,

c) von den herangezogenen Einrichtungen nach § 3
und ihren Ansprechpersonen: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Vertragsdaten und
Unterkunftsdaten,

d) von Dienstgebern der Fremden: Identifikations-
daten und Adressdaten,

e) von Unterkunftsgebern: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Unterkunfts-
daten.

(2) Darüber hinaus darf das Amt der Landesregierung
folgende Daten außerhalb des Betreuungsinformations-
systems verarbeiten:

a) von Empfängern der Grundversorgung zum Zweck
der Kostenverrechnung mit dem Bund nach der Grund-
versorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Grundversorgungszahl, Unter-
kunftsdaten und Leistungsdaten,

b) von gegenüber dem Fremden Unterhaltspflichti-
gen und Unterhaltsberechtigten sowie anderen neben
dem Fremden unterhaltsberechtigten Personen zum
Zweck der Prüfung der Leistungsvoraussetzungen und
der Durchführung des Kostenersatzes: Identifikations-
daten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Familien-
stand, Daten zu den wirtschaftlichen Verhältnissen und
Angaben über eine bestehende Sachwalterschaft.

(3) Das Amt der Landesregierung darf Daten nach
Abs. 1 und 2 lit. b und Leistungsdaten übermitteln an:

a) die mit der Grundversorgung von Fremden be-
trauten Dienststellen und Beauftragten der Länder und
des Bundes, das Arbeitsmarktservice, die Sozialversi-
cherungsträger, die Sicherheitsbehörden, die für die
Besorgung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohl-
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fahrt und der Sozialhilfe bzw. Grundsicherung zustän-
digen Organe, den Österreichischen Integrationsfonds,
den Vertreter des Hochkommissärs der Vereinten Na-
tionen für die Flüchtlinge, Asylbehörden in Mitglied-
staaten der Europäischen Union und beauftragte Be-
förderungsunternehmer, sofern diese Daten jeweils
wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung der diesen
obliegenden Aufgaben sind,

b) die im Abs. 1 genannten Personen und Einrich-
tungen, die an der Prüfung der Leistungsvoraussetzun-
gen, der Gewährung der Grundversorgung oder der
Durchführung des Kostenersatzes beteiligt sind, sofern
für sie diese Daten erforderlich sind.

(4) Das Amt der Landesregierung darf Daten nach
Abs. 2 lit. a an die anderen Vertragspartner der Grund-
versorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG zum Zweck
der Dokumentation übermitteln.

(5) Der Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger, der jeweils zuständige österreichi-
sche Sozialversicherungsträger und das Arbeitsmarkt-
service haben dem Amt der Landesregierung auf Er-
suchen im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsberei-
ches Auskünfte über Versicherungsverhältnisse von
Fremden zu erteilen.

(6) Das Amt der Landesregierung hat zum Schutz der
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls
die im § 14 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 ge-
nannten Maßnahmen zu ergreifen.

(7) Daten nach Abs. 1 und Abs. 2 lit. b sind längstens
zwei Jahre nach dem Ende der Grundversorgung zu
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren be-
nötigt werden. Daten nach Abs. 2 lit. a sind längstens
sieben Jahre nach dem Ende der Grundversorgung zu
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren be-
nötigt werden.

§ 19
Strafbestimmungen(1) Wer 

a) der Anzeigepflicht nach § 16 oder der Auskunfts-
pflicht nach § 17 nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt oder

b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch
Verschweigen wesentlicher Umstände Grundversor-
gung zu Unrecht in Anspruch nimmt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
500,– Euro zu bestrafen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 20
Zuständigkeit

(1) Der Landesregierung obliegen:
a) alle nach diesem Gesetz im Verwaltungsweg zu

treffenden Entscheidungen und
b) die Gewährung der vom Land Tirol als Träger von

Privatrechten zu gewährenden Leistungen der Grund-
versorgung, deren Einschränkung und Einstellung so-
wie der Ausschluss von diesen.

(2) Gegen Bescheide der Landesregierung nach die-
sem Gesetz ist die Berufung an den unabhängigen Ver-
waltungssenat zulässig. Der unabhängige Verwaltungs-
senat entscheidet durch eines seiner Mitglieder.

§ 21
Verfahren

(1) Vor der Einschränkung oder Einstellung von Leis-
tungen der Grundversorgung nach § 5 Abs. 2 und 3 bzw.
vor dem Ausschluss von diesen nach § 6, auf die ein
Rechtsanspruch besteht, sind die betroffenen Fremden
nach § 4 lit. c zu hören, soweit dies ohne Aufschub mög-
lich ist.

(2) Ist über die Gewährung von Leistungen der
Grundversorgung im Verwaltungsweg zu entscheiden,
so ist ein Bescheid nur zu erlassen, wenn

a) die Leistung nicht oder nicht vollständig gewährt
wird oder

b) dies der Antragsteller begehrt.
Der Bescheid ist schriftlich zu erlassen.

§ 22
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch dieses Gesetz werden folgende EG-Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 2001/55/EG des Rates über Mindest-
normen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes
im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und
Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Ver-
teilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden
sind, auf die Mitgliedstaaten, ABl. 2001, Nr. L 212, S. 12,

2. Richtlinie 2003/9/EG des Rates zur Festlegung von
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylwerbern in
den Mitgliedstaaten, ABl. 2003, Nr. L 031, S. 18,

3. Richtlinie 2004/83/EG des Rates über Mindestnor-
men für die Anerkennung und den Status von Drittstaats-
angehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benö-
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tigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schut-
zes, ABl. 2004, Nr. L 304, S. 12.

§ 23
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2006 in Kraft.
(2) § 15 tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 2009

außer Kraft.

(3) Fremden, denen vor dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes Leistungen aufgrund des § 2a Abs. 3 des Tiro-
ler Sozialhilfegesetzes, LGBl. Nr. 105/1973, in der je-
weils geltenden Fassung gewährt wurden, sind diese
Leistungen im bisher festgesetzten Ausmaß weiter zu
gewähren. Eine Neufestsetzung dieser Leistungen nach
diesem Gesetz hat nur bei einer Änderung der Sachlage
zu erfolgen.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Gschwentner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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